
Gemeinde 
Köniz 

Herr 

Der Gemeinderat 

Sladjan Petrovic 
Stationsstrasse 46 
3097 Liebefeld 

Köniz, 13. November 2024 rem 

Sehr geehrter Herr Petrovic 
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Petition Optimierung Fussgängerübergang bei Flo&Fleur Baustelle an Stationsstrasse 

Zuständige Verwaltungsstelle: 
Bauinspektorat 

Die Petition bezieht sich auf das Bauprojekt Flo&Fleur, das bereits seit dem Jahr 2020 im Gange 
ist und sich nun auf die dritte und letzte Bauphase erstreckt. Dem Gemeinderat ist die schwierige 
Situation bei einem solchen Bauvorhaben, insbesondere in Bezug auf die Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit und Schulwegsituation bewusst. 

Die Schutwegsituation ist allen Beteiligten bekannt und wurde unfassend analysiert. Aus diesem 
Grund wurden folgende verkehrstechnische Massnahmen ergriffen, um die Sicherheit zu erhö 
hen: 

1. Die Stationsstrasse wurde gemäss der VSS-Norm 40886 sowie der Signalisationsverordnung 
(sSV, Kapitel 10) entsprechend signalisiert, wodurch die Geschwindigkeit auf 30 km/h herab 
gesetzt wurde. Dieses Tempolimit wurde formell verfügt und publiziert und bleibt auch mit der 
Einführung des neuen VBGK (Verkehrs-/Betriebs- und Gestaltungskonzept) Stationsstrasse 
bestehen. 

koeniz / 896975 

2. Zur besseren Lenkung des Fussverkehrs wurde ebenfalls eine den Normen entsprechende 
Signalisation installiert. Insbesondere wurden zwei temporäre Querungsstellen für den Fuss 
verkehr in Form eines "Horizontalversatzes" eingerichtet. Dies dient der Verküzung der Que 
rungsdistanz und trägt zur Verkehrsberuhigung bei, indem es die Geschwindigkeitsgestaltung 
der Fahrzeuge beeinflusst. Die Positionen der Horizontalversätze wurden unter Berücksichti 
gung der Sichtverhältnisse sowie der erforderlichen Anhaltsichtweite gemäss VSS 40090b 
festgelegt. Die Norm verlangt bei einer Geschwindigkeit von 30km/h eine erforderliche Anhalt 
sichtweite von knapp 30 Metern. Die tatsächliche Anhaltsichtweite an den installierten Hori 
zontalversatzstellen beträgt jedoch >40 Meter, sodass eine ausreichende "Sicherheitsreserve" 
gegeben ist. 

3. Die Kantonspolizei Bern, Polizeiwache Köniz wurden über die verkehrstechnischen Massnah 
men informiert. 

4. Die neue Querungsstelle für den Fussverkehr Form "Horizontalversatz" wurde am neuen 
Standort am 2. Oktober 2024 installiert. 



Gemeinde 
Köniz 

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Gemeinderats 

Tanja Bauer 
Gemeindepräsidentin 

Pascal Arnold 
Gemeindeschreiber 
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